
 

Medienmitteilung der EVP Aargau zur Anhörung Gesundheitsgesetz (GesG) 

 

EVP äussert sich kritisch zur Änderung 

des Gesundheitsgesetzes 
 

Die In der Vernehmlassungsantwort äussert sich die Evangelische Volkspartei (EVP) zurückhal-

tend gegenüber dem Zulassungsverfahren für Ärztinnen und Ärzte in der ambulanten Gesund-

heitsversorgung. Auch die Festlegung von Höchstzahlen in einzelnen ambulanten Fachgebieten 

beurteilt die EVP kritisch. Sie möchte eine transparentere Umsetzung und kritisiert den hohen 

Verwaltungsaufwand, der die Höchstzahlen in der Gesundheitsversorgung bestimmen muss.  

                          

Dass die Bundesbestimmungen für ambulante Leistungserbringer auch im Aargau umgesetzt werden müs-

sen, ist für die EVP klar. Sie bemängelt jedoch die Delegation der einschneidenden Entscheidungen für ein-

zelne Ärztinnen und Ärzte im ambulanten Setting an den Regierungsrat: Die Zulassung zur Tätigkeit sowie 

die Festlegung von Höchstzahlen berühren Grundrechte. Werden Wirtschaftsfreiheit und Rechtsgleichheit 

beschnitten, sollte die entsprechende Regelung nicht einfach an die Exekutive delegiert werden. Die EVP 

spricht sich deshalb gegen die sogenannten «Ankerartikel» im Gesundheitsgesetz aus. Die ständig neu an-

zupassende Regelung der Höchstzahlen bedarf eines transparenten Prozesses, damit sie für die Betroffe-

nen nachvollziehbar ist. 

 

Aarau, 28. Februar 2024 

 

Für Auskünfte: 

Therese Dietiker, Grossrätin, Tel. 077 411 68 03, Mail: therese.dietiker@bluewin.ch  
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